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Beratung zu den Bauvorschriften in Anspruch 
nehmen
In bestimmten Fällen kann eine Beratung durch die untere Bauaufsichtsbehörde zu 
einzelnen rechtlichen Voraussetzungen zu geplanten Bauvorhaben in Anspruch 
genommen werden.

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | Abteilung 6 Stadtplanung/ 
Bauordnung (Bremen Stadt)

Basisinformationen

Wer bauen, umbauen oder sanieren möchte, dem stellt sich eine Vielzahl von Fragen: 
Was sieht der Bebauungsplan vor? Muss ich mein Bauvorhaben genehmigen lassen? Wo 
gebe ich meinen Bauantrag ab?

Mit diesen und anderen Fragen rund um das Thema Bauen können Sie sich an die 
Mitarbeiter*innen der Bauordnungsabteilung wenden. Nicht nur Bürgerinnen und Bürger 
werden von den Mitarbeitern der Bauaufsicht beraten, sondern auch Architekten wenden 
sich oftmals schon vor Einreichung des Bauantrages an die Bauaufsicht.

Voraussetzungen

Die Beratung soll sich nur auf Fragestellungen beziehen, die Gegenstand des 
bauaufsichtlichen Prüfprogrammes sind oder in den Anwendungsbereich des 
Bauordnungs- und Bauplanungsrechts fallen. 

Fragestellungen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bauaufsichtsbehörden fallen, 
sind direkt mit den jeweiligen Fachbehörden zu klären.

Verfahren

Die Bauberatung kann telefonisch, in Textform oder im Rahmen einer persönlichen 
Vorsprache erfolgen.

Für eine persönliche Bauberatung empfehlen wir eine vorherige Terminvereinbarung.

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.c.1033575.de
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Rechtsgrundlagen

§ 1 Kostenverordnung Bau (BauKostV)
Bremische Bauvorlagenverordnung (BremBauVorlV)
Bremische Landesbauordnung (BremLBO)
Bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz (BremGebBeitrG)

Welche Fristen sind zu beachten?

Keine Angabe.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Keine Angabe.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

Die Höhe der Gebühr richtet sich entsprechend des Zeitaufwandes nach § 1 der 
Kostenverordnung Bau, Tarifziffer 101.03.01.02 in Verbindung mit der Allgemeinen 
Kostenverordnung, Tarifziffer 103.00.

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-bau-baukostv-vom-3-september-2002-182857?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-bauvorlagenverordnung-brembauvorlv-vom-1-september-2022-185587?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-landesbauordnung-vom-18-oktober-2022-185445?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-BauOBR2022pP67
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gebuehren-und-beitragsgesetz-bremgebbeitrg-vom-16-juli-1979-191874?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-GebBeitrGBRV15P4
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